
31 ESt & USt

Überlassung von Parkplätzen und Erstattung
von Parkgebühren durch den Arbeitgeber
EStG § 19 & UStG § 3

Im Zusammenhang mit der Abgrenzung von Arbeitslohn und steuer-
freien Leistungen stellt sich regelmäßig die Frage, welche Leistungen des
Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer als steuerfrei gelten und wann
diese als geldwerter Vorteil zu bewerten sind. Diese Differenzierung ist
insbesondere auch bei der Überlassung von Parkplätzen bedeutsam.
Neben der einkommensteuerlichen Komponente darf auch die Umsatz-
steuer nicht außer Acht gelassen werden.

Sachverhalt

Unternehmen U hat seinen Sitz in zentraler Lage von Dortmund. Da
der kostenlose Parkraum in unmittelbarer Nähe des Unternehmens
knapp ist, hat die Geschäftsleitung in einem kostenpflichtigen
Parkhaus in der Nachbarstraße einige Stellplätze angemietet. Die
Geschäftsleitung erhofft sich dadurch, den Mitarbeitern einen
stressfreieren Arbeitsbeginn zu ermöglichen und gleichzeitig Verspä-
tungen vorzubeugen. U trägt die Kosten für die Stellplätze.

Zusätzlich können Mitarbeiter des Unternehmens selbst einen Park-
platz in dem Parkhaus anmieten. Die dadurch entstehenden Kosten
werden dem jeweiligen Mitarbeiter durch U nachträglich erstattet.

Frage

1. Welche einkommensteuerlichen und umsatzsteuerlichen Folgen
ergeben sich, wenn U die Stellplätze anmietet und seinen Mit-
arbeitern kostenlos zur Verfügung stellt?

2. Welche einkommensteuerlichen und umsatzsteuerlichen Folgen
ergeben sich, wenn U einem Mitarbeiter die Kosten für einen
Parkplatz erstattet, den der Mitarbeiter selbst angemietet hat?

Antwort

1. Die Zurverfügungstellung von Parkplätzen führt nicht zu lohn-
steuerpflichtigem Arbeitslohn. Es handelt sich auch nicht um
eine umsatzsteuerbare Leistung. U ist zum vollen Vorsteuerab-
zug berechtigt.

Steuer-Seminar 3/2023

Überlassung von Parkplätzen durch den Arbeitgeber 31



2. Die Erstattung der Parkgebühren führt bei dem Mitarbeiter zu
lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn. U ist durch die Zahlung nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Begründung

Zu 1: Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gem.
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG Gehälter, Löhne, Gratifikationen,
Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung
im öffentlichen oder privaten Dienst. Nach dem Gesetzeswortlaut ist
der Kreis der steuerbaren Einnahmen weit gefasst und schließt
grundsätzlich sämtliche Vorteile ein, die ein Arbeitnehmer als
Gegenleistung für seine Arbeitskraft gewährt werden.1

Solche Vorteile, die sich bei einer objektiven Würdigung aller Um-
stände aber nicht als Entlohnung erweisen, sondern lediglich eine
notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung
darstellen, begründen keinen Arbeitslohn. Dies ist der Fall, wenn die
Zahlung durch das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers
veranlasst ist. Ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse kann
dann begründet werden, wenn bei einer Gesamtwürdigung aller
Begleiterumstände davon auszugehen ist, dass der jeweils verfolgte
eigenbetriebliche Zweck vollends im Vordergrund steht. Tritt ein
damit einhergehendes eigenes Interesse des Arbeitnehmers, den
betreffenden Vorteil zu erlangen, gegenüber dem eigenbetrieblichen
Interesses des Arbeitgebers in den Hintergrund, kann dieses vernach-
lässigt werden.2 Es liegt dann eine Veranlassung durch den Betrieb,
aber nicht durch das individuelle Dienstverhältnis vor, wodurch keine
Gegenleistung „für“ Dienste des Arbeitnehmers begründet werden
kann.

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Parkplatz ver-
günstigt oder kostenlos, ist dieser Vorteil grundsätzlich kein Arbeits-
lohn, wenn die Parkplatzgestellung im überwiegend eigenbetrieb-
lichen Interesse erfolgt ist.3 Gleiches gilt auch für die unentgeltliche
Überlassung eines vom Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer kosten-
pflichtig angemieteten Stellplatzes in einem Parkhaus in unmittel-
barer Nähe zum Unternehmen.4 Aus lohnsteuerlicher Sicht sind die

1 Vgl. K r ü g e r in S c h m i d t, EStG Kommentar, 41. Aufl. 2022, § 19 Rn. 10.
2 BFH vom 04.06.1993 VI R 95/92 (BStBl 1993 II S. 687), vom 05.05.1994 VI R 55-56/92

(BStBl 1994 II S. 771), vom 14.11.2013 VI R 36/12 (BStBl 2014 II S. 278), vom
10.03.2016 VI R 58/14 (BStBl 2016 II S. 621) und vom 01.10.2020 VI R 11/18 (BStBl
2021 II S. 352).

3 Vgl. FG Köln vom 13.11.2003 2 K 4176/02 (EFG 2004 S. 356). Siehe hierzu auch
K r ü g e r (Fußnote 1), Rn. 100.

4 Vgl. FG Köln vom 13.11.2003 (Fußnote 3).
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den Mitarbeitern von ihrem Arbeitgeber U unentgeltlich zur Nutzung
überlassenen Parkplätze also nicht als geldwerter Vorteil zu besteu-
ern.5 Selbst eine eindeutige Privilegierung einzelner Mitarbeiter bei
der Parkplatzvergabe (z. B. aufgrund der Position des Mitarbeiters im
Unternehmen) würde nicht zu einem steuerpflichtigen geldwerten
Vorteil führen.6

Erbringt der Arbeitgeber unentgeltliche Dienstleistungen für den
privaten Bedarf seiner Arbeitnehmer – ausgenommen hiervon sind
Aufmerksamkeiten –, werden diese gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG
sonstigen Leistungen gegen Entgelt gleichgestellt. Wird die unent-
geltliche Leistung aus unternehmerischen Gründen erbracht, entfällt
die Umsatzsteuerpflicht.7 Die unentgeltliche Zurverfügungstellung
der Parkplätze durch U erfolgt im überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse, sodass diese keine umsatzsteuerbare Leistung darstellt. Da
es sich bei der Anmietung der Parkplätze durch U um eine Leistung
für das Unternehmen handelt, ist U nach allgemeinen Grundsätzen
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt.

Zu 2: Anders gestaltet sich hingegen die einkommensteuerliche
sowie auch umsatzsteuerliche Würdigung, wenn der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer die Kosten für einen Parkplatz erstattet, den der
Arbeitnehmer selbst angemietet hat. In diesem Fall ist regelmäßig
von steuerpflichtigem Arbeitslohn auszugehen.8

Ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse liegt nicht mehr vor,
sofern die – vom Arbeitnehmer selbst getragenen – Parkgebühren
vom Arbeitgeber nachträglich erstattet werden. Die Erstattung
erfolgt dann grundsätzlich im Interesse des Arbeitnehmers, der
diese Kosten ansonsten selbst tragen müsste. Zusätzlich sind die
Zahlungen durch das individuelle Dienstverhältnis von U und seinen
Arbeitnehmern veranlasst. Sobald Zahlungen dem Arbeitnehmer mit
Rücksicht auf sein Arbeitsverhältnis sowie grundsätzlich als Gegen-
leistung für die Zurverfügungstellung der eigenen Arbeitskraft
zufließen, liegt eine Veranlassung durch das individuelle Dienst-
verhältnis vor.9 Die Notwendigkeit zur regelmäßigen Nutzung dieser
kostenpflichtigen Parkmöglichkeit wäre ohne die Verpflichtung zur
Erbringung der – durch den Arbeitsvertrag – geschuldeten Arbeits-

5 Vgl. FinMin Nordrhein-Westfalen vom 28.09.2006 – S 2334 61 V B 3; OFD Münster
vom 25.06.2007 (DStR 2007 S. 1677).

6 Vgl. FG Köln vom 13.11.2003 (Fußnote 3).
7 Vgl. Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE.
8 Vgl. FG Niedersachsen vom 27.10.2021 14 K 239/18.
9 Vgl. K r ü g e r (Fußnote 1), Rn. 45.
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kraft nicht gegeben. Deshalb sind derartige Erstattungen des Arbeit-
gebers lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn.10

Im Gegensatz zur unmittelbaren Anmietung der Parkplätze durch den
Arbeitgeber entsteht bei der alleinigen Kostenübernahme der Park-
gebühren kein Anspruch auf Vorsteuerabzug für U. Die vom Arbeit-
nehmer gezahlten Parkgebühren können darüber hinaus nicht als
Werbungskosten in der Steuererklärung abgesetzt werden, weil diese
Kosten bereits mit der Entfernungspauschale abgegolten sind (§ 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 EStG).8

Verfasser: Jana Liesenhoff, M. Sc., Technische Universität Dortmund, und
Dipl.-Kffr. Dr. Deike Pottebaum, FernUniversität Hagen

10 FG Niedersachsen vom 27.10.2021 (Fußnote 8).
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